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BESTAETIGUNG DER FREIHEITSBRIEFE DER ABTEI RHEINAU ANLAESSLICH

DER JAHRRECHNUNG VON 1564 IN BADEN

EA IV 2 , 1027 Art . 386

Die Tagsatzungsgesandten der VI Orte [VIII Alte Orte ausg . BE und
GL] "thuon kundt . . . mit diesem Brie ff dass vor unss Erscheinen seindt . . .
Johanns Bernhardt Aescher [=E scher] . . . Johanns Diepolt Werli [=Johann

Theobald W e r l i ] , und Herr Christoffel Miller [- Christoph W i t t w i-

l e r , gen . Müller ] , alle drey Conventherren dess Gottshauss Rhinow . Und vor

unss mit beschwehrt anzeigt , Nachdem Jhre voreiteren , uss allerlei bewegli¬

chen Ursachen Unnser Herrn und Obern von den Siben [ab 1460 im Thurgau reg . ]

ortten . . . , uss fryem Willen [1455 ] Zuo schütz und schirmbherren über das

Gottshauss Rhinow Erkhiest . . . , Sy bey Jhren Fryheiten , gerechtigkheiten und

altem harkhommen Zuo handt haben , Zuo schützen und Zuo schürmmen.

Nun haben Sy nach vermög Jhr habenden Freyhaiten , So sy von Bäpsten , Römischen

Kaysem , und Künigen erlangt , auch bisher in Rüwigem bruch gehept . Wann es

Zuo fällen Kommen, ein Prelaten und Apt [ - damals regierte der geisteskranke
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Michael Herster - ]  under Jnen Zuo erwellen , auch andere Ehren Aempter,

Allss Statthallter , Custos und Prior ( so dickh es die Notturfft erfordert ) Zuo

besetzen , darinn Jhnen dann bishärr gantz Kein Jntrag geschächen , dann erst

Kurtz Verschiener Zeit Seyendt unnser herren von den Sechss ordten , uss un-

wahrhafftem fürgeben , so Jnen Zuo Ohren treyt , bewegt worden , das sy Jhnen

[anstelle des erkrankten Abtes ] Ein Statthalter , mit Namen Herren Johannsen

[Jakob ] Schwytzer [=S c h w y z e r ] Conventualen dess Gottshauses Wettingen

(der doch nit Jrs Ordens Syge ) gesetzt , habent sy das müessen geschächen las¬

sen , wie wol das gentzlich wider Jres Gottshauss Freyheiten gehandlet sye,

deshalben Sy verursachet das sy uff nechsten [gemeineidg . ] Tag alhie Zuo Ba-
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den [ - Tagsatzung vom 9 . April 1564 - ] . . . erschinen , und sich . . . der lenge

nach verantwurt , Und mit Namen anzeigt das gemelten unsem herren und Obern,

von Jnen , und Zuo Jrem unglimpf etwas firtragen , Das sich aber mit Wahrheit

niemermehr erfinden werde , und deshalb underthenig . . . gepetten , Sy bey Jren

erlangten Freyhaiten , gerechtigkheiten und alten Harkhomen gnediglich blyben

Zelassen . Und sy dabey Zuo handthäben , Zuo schützen und Zuo schürmen . Wie dann

unser herren und Obern , von den Siben [im Thurgau reg . ] ortten . . . Jhnen ver¬

sprochen und Zuogesagt haben , Solch Jr anbringen , damaln die gesandten Jn Jr
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Abscheidt genommen , an Jr Herren und obem Zuo bringen . Und Jhnen uff disen

tag , kariber mit gebürender Antwort Zuo begegnen . Desshalb nachmalen Jr . . .

dienstlich pit syge , wür weiten Jhnen hariber mit gnediger antwurt begegnen,

und sy by Jren erlangten Freyheiten Gerechtigkheiten , altem bruch und har-

khommen gnedigklich blyben lassen . Unnd so dann wüer die Botten . . . Jre er¬

langten freyhaiten Ersähen , da die Erst under Bapst Honorius  II . Jm

. . . [ 1126 . ] Jhar uffgericht . Jn einem Artickhell weysst , So ein Apt in dem

Gottshauss Rinow abgang , So solle Keiner dargethan werden , weder mit gewalt

nach geschickhligkheit , dann allein der den die Brüeder [=Konventualen ] mit

Einhelligem willen oder dem mehrtheil Ihres wysen Rhats erwellen . Die ander
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Freyhait under 0 t h o II . Römischen Keyser uffgericht . . . [ 975 ] Jn einem

artickhell allso wysst , das die Münch , so in dem Münster Zuo Rinow seindt oder

Khünfftig sein werden , Erlauptnus haben und verwilligung , Nach der Regelt

Sonnet Benedicts [von  N u r s i a ] , Under Jnen ein Appt Zuo er¬

wellen , Und Einen Voggt , wo Jnen dass gef eilig ist . So wysst die drit Frey-

heit under Ludtwigen [der  Deutsche]  Römischen Khönig . . .

[826 ] uffgericht in Einem Artickhell allso , das nach Absterben [ 877/78 ] Wolf-

finus [= W o l v e n e ?] dess Appts Zuo Rinow , den München so daselbs sindt

und wonendt Jn derselben Geystlichen versamblung , durch sie und siner nach-

khommen verlihung heissung und gepot under Jnen ein Apt Zuo erwellen . und der-

selbig Apt soll nit Zwungen nach getrengt werden ; kein ander dienst Zuo Vol¬

bringen , oder usszuorichten , dem Königkhlichen gewallt und macht , ussgenommen

täglich und unerlässlich gepet , dann ein pferdt , ein schillt , sarnpt einem

Spiess alle Jharschafft Zuo kommen dem künig zu syn huss etc . Mit sarnpt andern

Freyheiten , die sie unss Verlässen . Und so sich Jeder Bott dariber siner

Herren und obem befelch entschlossen , So . . . bestäten wüer . . . Jnen solche

Jhr Freyhaiten hiemit wissentlich . Jnn Crafft und macht diss Brieffs , häbent

Jnen den genanten Conventherren , darby auch vergont . . . , dos sy angendts under

Jnen ein Statthallter mögen erwellen 1, Und so es Jn Kinfftiger Zeit der Jet¬

zig Prelath , Herr Michael Härster , oder seine nachkhommenden Prelaten [ - Her-

sters direkter Nachfolger wurde 1565 Johann Theobald Werli - ] mit todt abgahn

wurden , So dickh das Zuo fall Kompt , das dann Sy die Convent Herren under

Jnen allwegen ein andern Appt . . . mögen erwellen , Auch die Andren Aembter

allso Statthallter , Custor , Prior und Voggt besezen , so dickh es die notturfft

erfordert , daran sy auch niemandt . . . verhindern soll . . . Dieser Beckhandtnus

begertent die gemelten Conventherren . . . Eines Brieffs , den wüer Jnen dess

Zuo wahrem . . . Urkhundt Mit des '. . . Landtvogts Zuo Baden Jm Ergöuw , Jacob



Uttingers [=U t i g e r ] des [Stadt - und Amts - jRhats Zug3 Eignem Angehenokhten
ß

Jnsigell Jnnamen unser aller verwahrt . "

1 ) Deren Namen s . EA IV 2 , 286 (Nr . 228)
2 ) Zur damaligen Situation im Kloster s . Henggeler/Professbuch Pfäfers , Rhei¬

nau , Fischingen 218 - 219 und Butz/Rheinau 100 - 110.
3 ) s . EA IV 2 , 279 (Nr . 219 ) spez . 1027 Art . 385
4 ) s . Henggeler/Professbuch Pfäfers , Rheinau , Fischingen 193
5 ) Johann Jakob Schwyzer amtierte nur vom März bis Mai 1564 . Ein anderer Statt¬

halter wurde offenbar bis zum Tod Abt Michaels nicht gewählt.
6 ) Die Interpunktion dieses Textes wurde der bessern Verständlichkeit wegen

zum Teil etwas den heutigen Regeln angepasst.

Kopie AH 74 , 26 - 29 Blatt 26 leer
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